
 

 



 

 

Altstoffsammelzentrum 

Öffnungszeiten 

Montag – Freitag   an geraden Wochentagen    17:00 – 18:30 Uhr 

Samstag             an geraden Tagen    10:00 – 11:30 Uhr 

Weiterhin bitte zu beachten: 

 Einfahrt nur nach Einweisung! Es darf jeweils nur 1 Fahrzeug in die Halle einfahren 

 Nur 1 Person pro Fahrzeug darf aussteigen 

 Den Anweisungen des ASZ-Personals ist unbedingt Folge zu leisten 

 1-2 Meter Mindestabstand zu anderen Personen 

 Zum Schutz der Bediensteten ist eine Mund-/Nasenmaske zu tragen! 

 Altstoffe eigenhändig ausladen und richtig entsorgen 

 Aufenthalt so kurz wie möglich halten 

 Altstoffe sind vor Anlieferung sortenrein zu trennen – keine infektiösen Abfälle! 

Bitte helfen Sie mit, durch genaue Trennung die Umwelt sauber und die Kosten 
niedrig zu halten! DANKE! 
 

NEU! Übernahme Grünschnitt im 

Altstoffsammelzentrum Wildendürnbach 

Ab August kann man Grünschnitt (Baum-, Strauch-, Rasenschnitt) zu den üblichen 

Öffnungszeiten im Altstoffsammelzentrum Wildendürnbach abgeben.  

Mit diesem neuen Service können Sie Ihren Grünschnitt im Durchschnitt 3x pro Woche 

ordnungsgemäß entsorgen und Ihre Liegenschaft frei von Gartenabfällen halten. 

Bitte beachten Sie: Die Einfahrt mit Grünschnitt erfolgt durch die Halle. Vom jeweiligen 

Bediensteten wird Ihnen VOR DEM ABLADEN ein Lieferschein ausgestellt. 

Preise:  
 

 Autoanhänger – klein  €  3,00  

 Autoanhänger – groß  €  5,00  

 Traktoranhänger klein  € 11,00  

 Traktoranhänger groß  € 21,00  
 

In Neudorf wird ab sofort kein Grünschnitt mehr von Wildendürnbach, Neuruppersdorf und 

Pottenhofen übernommen! 



 

 

 

Verkauf Gemeindescheune (ehemalige „Ferkelhalle“) 

inkl. angrenzendem Bauplatz 
 

Die Gemeindescheune wird in Verbindung mit dem angrenzenden Bauplatz im 

Gesamtausmaß von ca. 815 m2 unter folgenden Auflagen   verkauft: 

 Verpflichtender Baubeginn eines Wohnhauses innerhalb von 2 Jahren (von 

Unterfertigung des Kaufvertrages an gerechnet) und Fertigstellung innerhalb 

von weiteren fünf Jahren.  

 Wiederkaufsrecht für die Gemeinde, wenn die Fristen nicht eingehalten 

werden.  

 Mindestpreis € 20.000,-- zuzüglich Aufschließungsabgabe, Kosten für Vermessung  

sowie der Kaufvertragskosten und aller Nebenkosten 

 

  
 

 
 
 

 Kaufinteressenten bringen ihr schriftliches und verbindliches Anbot mit 
eigenhändiger Unterschrift beim Gemeindeamt ein. 

 Unter diesen Interessenten wird das beste Angebote ermittelt. 

 Der Gemeinderat entscheidet durch Beschluss über die Annahme des besten 
Kaufanbotes. 

 Abgabefrist: 1. März 2021 
 



Hunde an die Leine!    Gackerl ins Sackerl! 

Sehr geehrte Hundebesitzer! 

In der letzten Zeit häufen sich die Beschwerden, dass Hunde nicht 

an der Leine geführt werden und Hundekot von Hundebesitzern 

nicht entfernt wird. Zu beobachten ist, dass es sich sowohl um 

Gemeindegrund (Gehsteige, Straßen, Grünanlagen) als auch um 

Privatgrund (Vorgärten, Hauseinfahrten) handelt.  

 Wussten Sie außerdem:  Hundekot im Heuballen oder Silageballen kann 

Rinder krank machen. Beim Silageballen besteht überhaupt die Gefahr einer 

Fehlgärung. 

NÖ Hundehaltegesetz (Auszug) 

Gemäß § 8 Abs. 3 müssen an öffentlichen Orten im Ortsbereich Hunde an der Leine oder mit 

Maulkorb geführt werden. 

Anders verhält sich dies bei Hunden mit erhöhtem Gefährdungspotential und auffälligen Hunden. 

Diese sind gemäß § 8 Abs. 4 des NÖ Hundehaltegesetzes an öffentlichen Orten im Ortsbereich 

immer mit Maulkorb und an der Leine zu führen. 

Zusätzlich besteht gemäß § 8 Abs. 5 NÖ Hundehaltegesetz für alle Hunde eine Maulkorb- und 
Leinenpflicht, falls dies erforderlich ist. 

 Einige Hundebesitzer wurden von Grundeigentümern bereits am 

zuständigen Polizeiposten bzw. bei der Bezirkshauptmannschaft 

Mistelbach angezeigt.  

Wir bitten daher dringend um vermehrte Sorgfalt – 

dem Nächsten zuliebe. Danke! 

NÖ Heckentag 

Gestalten wir  

gemeinsam  

unseren  

Lebensraum 

grüner!  

 



Sanierung Kanal – Umbau der Kläranlage 

 

Die Kanalsanierung in Wildendürnbach konnte 

im Juli abgeschlossen werden. Der Umbau der 

Kläranlage wird bis September fertiggestellt. 

 

Kosten: ca. 2,5 Millionen Euro 

 

Der Nutzen für die Bevölkerung ist eine Kläranlage am Stand der Technik. Alle 

schadhaften Teile des Ortskanales wurden repariert. 

Als Gemeinde sind wir vom Land NÖ verpflichtet, die Kläranlage und das 

Kanalnetz laufend auf Fehler überprüfen zu lassen. Das führt bei uns die Firma 

Hydro Ingenieure Umwelttechnik GmbH durch, welche jetzt auch die örtliche 

Bauaufsicht über die Baustelle ausübt. 

Den Sanierungsauftrag des Landes NÖ müssen wir innerhalb der gesetzten Frist 

durchführen. Es geht um eine beachtliche Summe Geld in einer „Corona 

krisengeschüttelten Zeit“, in der die Gemeinden zum Sparen aufgerufen sind. Die 

Fördergelder betragen ca. 25%. 

Kanalsanierungen stehen jedoch auch in Zukunft laufend an und es geht dabei 

um sehr viel Geld. Wir sollen daher unser Siedlungsgebiet dort lassen und 

zusammenschließen, wo bereits ein Kanalnetz und die sonstige Infrastruktur 

besteht. 

 

Wir hätten im Jahr 2020 gerne noch weitere Projekte in der Gemeinde 

umgesetzt. Aber die Kläranlage und die Kanalsanierung haben Vorrang.  

Wir bitten um Ihr Verständnis. 

 

 

 

 



Denk an die Umwelt –  denk an dich! 

Vermeiden Sie es, Essensreste auf Komposthaufen zu 

entsorgen, die nicht vor Ratten und Mäusen gesichert sind. 

Bei Verdacht auf Ratten bestäuben Sie frische Abfälle mit 

einer dünnen Schicht aus Gesteinsmehl, Sand oder Erde. Das 

bindet den Geruch.  

Verzichten Sie auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und Düngemittel in Ihrem 

Lebensraum Garten. Auch Salz als Unkrautvernichter zerstört das Bodenleben und sickert in das 

Grundwasser. Wenn Sie schon chemisch-synthetische Spritzmittel verwenden, entsorgen Sie die 

Restmengen weder in die Kanalisation noch sonst heimlich irgendwo in der Gemeinde. Bringen Sie 

Restmengen entweder an den Abgeber zurück oder in das Altstoffsammelzentrum.  

Windschutzgürtel und Wegränder sind keine Orte zur Müllentsorgung, dafür haben wir das 

Altstoffsammelzentrum. Das ist ein Service für jeden Gemeindebürger. Nützen Sie es. 

Stechapfel (Datura stramonium) 

Beschreibung: Nachtschattengewächs; einjährig; weiße 

Trompetenblüten; bis 1 m hoch; vereinzelt Riesenbüsche; Pflanze 

sehr verzweigt; sehr viele Samen; keimt im Mai; Blüte von Juli bis 

Oktober; beim Berühren der Blätter unangenehmer Geruch; sehr 

konkurrenzstark 

Standorte: auf Feldern; Pionierpflanze auf kahlen Flächen wie Baustellen, Deponien etc. 

Problempflanze: rasche Verbreitung; giftig an allen Pflanzenteilen, insb. Samen und Wurzeln; 

wirkt auf das Nervensystem; Verzehr führt zu Bewusstseinstrübung; 

Im Jugendstadium wirkt die Pflanze noch durchaus hübsch. Man soll sich von ihr jedoch nicht 

täuschen lassen. Sie ist ein unerwünschter Eindringling in unsere heimische Pflanzenwelt wegen 

ihrer raschen Vermehrung und ihrer starken Konkurrenzkraft. Das Pflanzengift hat negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit. Experimente mit dem Pflanzengift bitte tunlichst unterlassen, 

denn ein Krankenhausaufenthalt ist dann sehr wahrscheinlich. Der Stechapfel wird auch in unserer 

Gemeinde vermehrt gesehen. Wir sollten seine Ausbreitung verhindern.  

Danke! Ihre Umweltgemeinderätin Dr. Maria Rieder 

Ferialpraktikanten 2020 

Wir konnten auch heuer wieder drei wissbegierigen Jugendlichen die Möglichkeit 

geben, hinter die Kulissen der Gemeinde zu blicken und aktiv mitzuarbeiten.  

Anna, Vanessa und Christian … Ihr seid super! 

Alles Gute für euren weiteren Lebensweg und noch schöne Ferientage … 
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Gesunde Gemeinde 

 

 

„Fahrradfreundliche Gemeinde“ 

In Kürze wird die 1. Fahrrad-

Selfservice-Station installiert. 

Bestückt ist diese mit Werkzeug 

für kleine Pannen und Notfälle. 

Danke an den 

Dorferneuerungsverein und an 

Anton Öhler! 

 

 

 


